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 Veröffentlicht am 25.10.1996

Rechtssatz

Eine begründete Berufung im Sinne des § 63 Abs 3 AVG liegt nicht vor, wenn neben dem Wortlaut Einspruch nur die

Zahl 700 des in Kopie verwendeten Straferkenntnisses (die verhängte Geldstrafe) mit einem Kreis versehen wird. So

kann ein Kreis um einen Betrag von S 700,-- allein nicht als ausdrückliche Berufung (nur) gegen die Strafhöhe gewertet

werden, da nicht im geringsten erkennbar ist, was der Berufungswerber meint, bzw. die Behörde tun soll, bzw. welche

Fakten zu berücksichtigen wären.

Schlagworte

unbegründete Berufung Zurückweisung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/63
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 1996/10/25 30.6-149/96
	JUSLINE Entscheidung


